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Stadt Laichingen  BU-Nr. 003/2019 
Amt für Bauwesen, Umweltschutz 
und Stadtentwicklung 
 
 
Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der Stadt Laichingen – Stadtteile 
Machtolsheim – Laichingen – Feldstetten 
- Zustimmung zur Entwurfsplanung und zum Förderantrag- 
 
 
1. Vorlage 

 
An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 21.01.2019 (öffentlich). 

 
 
2. Sachdarstellung 
 

In den Sitzungen am 16.10.2017 und 06.11.2017 hat der Gemeinderat dem 
Ausbau der Backbonetrasse für zukünftige Anschlüsse der städtischen FTTH-
Netze an das landkreisweite Backbonenetz auf allen vier Gemarkungen der Stadt 
Laichingen zugestimmt (BU17/087 und BU17/092). 
 
Am 23.07.2018 hat der Gemeinderat die Zustimmung zur Entwurfsplanung und 
zum Förderantrag für die Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung des 
Stadtteils Suppingen aufgrund der Kostenentwicklungen versagt und das Projekt 
bis auf weiteres ausgesetzt (BU18/075). 
 
In der Zwischenzeit wurde von der GeoData GmbH nach mehreren örtlichen 
Begehungen für die Gemarkungen Laichingen, Machtolsheim und Feldstetten eine 
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung gefertigt und ein Zuschussantrag erstellt. 
 
Auf der Basis der Entwurfsplanung ergeben sich folgende Daten für den 
Zuschussantrag: 
 
• Neubau in unversiegelter Fläche:     12.588 m 
• Neubau in versiegelter Fläche:          800 m 
• Gesamtkosten (brutto)    1.642.278,16 € 
• Förderung VwV Breitband (bis zu)     641.960,00 € 
• Eigenanteil Laichingen (ohne Ausgleichsstock) 1.000.318,16 € 
• Förderquote bezogen auf Herstellkosten:    39,09 % 
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich durch die Kostenberechnung vom 
10.12.2018 mit ca. 1.642.000 € im Vergleich zu den Grobkostenschätzungen der 
GeoData GmbH vom 07.10.2017/20.10.2017 mit ca. 1.182.000 € um brutto ca. 
460.000 € oder 38,91 % erhöht.  
 
Die Erhöhung hat mehrere Gründe. Zum einen sind in der Kostenberechnung 
aufgrund der zu erwartenden Untergrundverhältnisse die Erschwerniszulagen für 
Fels und Geröll von brutto rund 130.000 € auf brutto rund 293.000 € erhöht 
worden. Zum anderen wurden die Einheitspreise an die aktuellen 
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Ausschreibungsergebnisse angepasst. Der Anpassungsbetrag beläuft sich auf 
brutto rund 297.000 €  
 
Die Bauleistungen können frühestens nach Zugang des Zuschussbescheides 
gegen Ende des Jahres 2019 und der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung im 
Haushalt 2020 ausgeschrieben werden. Die Ausführung kann dann aufgrund der 
guten Konjunktur im Baugewerbe wohl erst ab Sommer 2020 bis Herbst 2021 
erfolgen. 
 

 
3. Kosten und Finanzierung 
 

3.1 Kosten 
 
Für die Maßnahme entstehen nach der Kostenberechnung vom 10.12.2018 
Bruttokosten in Höhe von rund 1.642.000 €.  
 
3.2 Finanzierung 
 
Für die Maßnahmen in den drei Stadtteilen stehen im Vermögenshaushalt 2018 
unter der HHStelle 2.7610 9510 bisher Planungsraten in Höhe von anteilig 173.000 
€ zur Verfügung. Im bisherigen Investitionsprogramm sind für die Maßnahme im 
Jahr 2020 Ausgabemittel in Höhe von 1.010.000,00 € eingeplant. 
 
Der Restbetrag in Höhe von 459.000 € muss im Haushalt 2020 bereitgestellt 
werden. 
 
3.3 Zuschüsse 
 
Für die Maßnahme ist mit Landeszuschüssen nach der gegenwärtigen VwV 
Breitbandförderung in Höhe von 641.960 € zu rechnen.  
 
Am 29.06.2018 hat das Regierungspräsidium Tübingen für den Bau der 
Backbonetrassen auf allen vier Gemarkungen der Stadt Laichingen eine 
Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 200.000 € bewilligt. 
 
Der Eigenanteil der Stadt beträgt somit unter Berücksichtigung beider Zuschüsse 
voraussichtlich brutto rund 800.000 €. 
 

 
4. Beschlussvorschlag 
 

a) Der Gemeinderat stimmt der von der GEO DATA GmbH erstellten 
Entwurfsplanung für die Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der 
Stadt Laichingen – Stadtteile Machtolsheim, Laichingen und Feldstetten vom 
10.12.2018 zu. 

 
b) Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschussantrag beim Ministerium für 

Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, 
Kompetenzzentrum Breitbandausbau in Stuttgart einzureichen. 
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c) Der Gemeinderat verpflichtet sich, die Restmittel für diese Maßnahme in Höhe 
von voraussichtlich rund 460.000 € im Investitionsprogramm des Jahres 2020 
zur Verfügung zu stellen. 
 

 
 

 
Laichingen, den 20.12.2018 
 
 
Gefertigt: 
 
 
 
Hascher 
Amtsleiter 

Gesehen: 
 
 
 
Eppler 
Amtsleiter 

Gesehen: 
 
 
 
Kaufmann 
Bürgermeister 

 
 
Anl.: 1 x Übersichtslageplan Planungsstand 10.12.2018 
 1 x Grobkostenschätzung vom 10.12.2018 


